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Norm

B-VG Art144 Abs3

VfGG §85 Abs2 / Allg

ZPO §63 Abs3

Rechtssatz

Zurückweisung der Anträge auf Abtretung einer - im Hinblick auf das Vorbringen im (abgewiesenen)

Verfahrenshilfeantrag erst einzubringenden - Beschwerde an den VwGH und auf Zuerkennung der aufschiebenden

Wirkung als unzulässig
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